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UKRAINE

Was bringt das neue GmbH-Gesetz?
Geltung ab 17. Juni / Ein Gastbeitrag von Rechtsanwalt Igor Dykunskyy

KIEW (NfA)--In der Ukraine wurde kürzlich ein neues GmbH-
Gesetz verabschiedet. Ab dem 17. Juni werden modernisierte rechtli-
che Mechanismen eingeführt, die es den Gesellschaftern ukrainischer 
GmbHs ermöglichen, unter anderem ihre Beziehungen bei der Grün-
dung klarer zu regeln und die Eigentümer vor skrupellosen Hand-
lungen der Geschäftsführung zu schützen. Generell werden sich die 
neuen Vorgaben positiv auf das Funktionieren von Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung auswirken, insbesondere aufgrund der Tatsache, 
dass sie den Gesellschaften die Möglichkeit geben, die meisten Proble-
me im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der jeweiligen Gesellschaft 
selbst zu lösen. 

Das neue GmbH-Gesetz legt keine 
eindeutigen Regeln fest. Stattdessen 
ermöglicht es den Gesellschaftern, 
ihre eigenen Verfahren festzulegen, 
für das Unternehmen erforderliche 
Leitungsorgane zu schaffen und 
mögliche Wege zur Lösung potenzi-
eller Unternehmenskonflikte zu fin-
den. Die GmbH-Gesellschafter soll-
ten schon jetzt darüber nachdenken, 
wie sie alle Aspekte der Geschäfts-
tätigkeit der Gesellschaft in den 
Gründungsunterlagen und Gesell-
schaftervereinbarungen im Detail 
regeln werden und dabei alle durch 
das neue GmbH-Gesetz vorgesehe-
nen Vorteile nutzen können.

Gesellschaftervereinbarungen

Nun haben die Gesellschafter das 
Recht, Vereinbarungen abzuschlie-
ßen, in denen sie sich verpflich-
ten, ihre Rechte und Befugnisse 
auf eine bestimmte Weise auszu-
üben oder deren Ausübung zu unter-
lassen. Die Gesellschaftervereinba-
rung kann die Bedingungen oder 
das Verfahren zur Bestimmung der 
Bedingungen festlegen, unter denen 
ein Teilhaber berechtigt oder ver-
pflichtet ist, die Geschäftsanteile 
zu kaufen oder zu verkaufen, sowie 
Fälle bestimmen, in denen dieses
Recht oder diese Verpflichtung ent-
steht. Die Gesellschaftervereinba-
rung kann auch den kompletten Ver-
zicht auf die Ausübung des Vorkaufs-
rechts vorsehen.

Die Gesellschafter können in einer
Vereinbarung auch Fragen regeln, 
wie die Pflichten der Gesellschafter 
in Bezug auf die Leitung des Unter-
nehmens einschließlich der Ernen-
nung der Geschäftsführung, Festle-
gung des Verfahrens zur Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen den 
Gesellschaftern, Rechte und Pflich-
ten in Bezug aufeinander oder Ver-
pflichtungen von Gesellschaftern ge-
genüber der GmbH.

Besondere Aufmerksamkeit soll-
te der folgenden Änderung gewid-
met werden: der Nichtigkeit eines 
Vertrags, der von einer Partei der 
Gesellschaftervereinbarung unter 
Verstoß gegen eine Gesellschafter-
vereinbarung abgeschlossen wurde, 

vorausgesetzt, dass die andere Par-
tei des jeweiligen Vertrags von dem 
Verstoß wusste oder hätte wissen 
können.

Unternehmensführung

Noch eine interessante Neuerung
des GmbH-Gesetzes besteht in der
Abschaffung des Quorums bei Ge-
sellschafterversammlungen, ohne 

dessen Erfüllung diese bislang nicht 
beschlussfähig waren. Die Abschaf-
fung des Quorums wurde dank der 
Einführung neuer Verfahren zur 
Abhaltung von Gesellschafterver-
sammlungen möglich, die für aus-
ländische Gesellschafter von Vor-
teil sind, und zwar: Videokonfe-
renzen, Briefwahl oder schriftliche 
Stimmabgabe, das heißt: die Abhal-
tung von Gesellschafterversamm-
lung „aus der Ferne“. 

Die Quorum-Einschränkung wur-
de zwar aufgehoben, dennoch ent-
hält das neue GmbH-Gesetz eine 
Regel, die eine Mindestanzahl der 
für die Beschlussfassung erforderli-
chen Stimmen festlegt. Nach den ab 
Mitte Juni  geltenden Vorgaben wer-
den Beschlüsse in den meisten Fra-

gen der Tätigkeit des Unternehmens 
von der Mehrheit der Stimmen der 
Gesellschafter, die berechtigt sind, 
über die relevanten Fragen abzu-
stimmen, gefasst - mit Ausnahme 
von Fragen, für deren Beschluss-
fassung eine andere Mindestanzahl 
von Stimmen erforderlich ist. Insbe-
sondere sind 75% aller Stimmen der 
Gesellschafter bei der Beschlussfas-
sung über eine Änderung der Sat-
zung, Änderung des Stammkapi-
tals, Umwandlung oder Liquidation 
der Gesellschaft erforderlich. Ein-
stimmig müssen Beschlüsse unter 
anderem über die Zustimmung der 
Wertermittlung der Sacheinlagen 
der Gesellschafter und über den 
Erwerb des Geschäftsanteils des 
Teilhabers durch die Gesellschaft 
gefasst werden. 

In der Satzung der Gesellschaft 
kann eine andere Anzahl der Stim-
men der Gesellschafter festgelegt 
werden - allerdings nicht weniger 
als die einfache Mehrheit der Stim-
men -, die bei der Beschlussfassung 
über die im Zusammenhang mit den 
Tätigkeiten der Gesellschaft stehen-
den Fragen erforderlich ist, mit Aus-
nahme von Beschlüssen, die gemäß 
dem neuen GmbH-Gesetz einstim-
mig zu fassen sind. Somit bleiben 
trotz der Abschaffung des Quorums
bei Gesellschafterversammlungen
die Anforderungen an die Mindest-
anzahl der Stimmen bei der Be-
schlussfassung bestehen.

Bedeutsame Rechtsgeschäfte

Das Gesetz legt auch Regeln für 
die Zustimmung von bedeutsamen 
Rechtsgeschäften durch die Gesell-
schaft fest. Dies sind Rechtsge-
schäfte, deren Wert 50% des Net-
tovermögens der Gesellschaft am 
Ende des vorherigen Quartals über-
schreitet, und Rechtsgeschäfte mit 
interessierten Parteien, also solchen, 
die mit den vom Gesetz bestimmten 
Personen abgeschlossen werden 

(Führungskräfte der Gesellschaft 
und verbundene Personen).

Es wird davon ausgegangen, dass 
das Exekutivorgan der Gesellschaft 
weder bedeutsame Rechtsgeschäfte, 
noch Abmachungen mit interessier-
ten Parteien nach eigenem Ermessen 
abschließen darf, sondern für diese 
jeweils eine Zustimmung der Ge-
sellschafterversammlung oder des 
Aufsichtsrates einholen muss. Dar-
über hinaus erhöht das GmbH-Ge-
setz die Haftung der Geschäftsfüh-
rung der Gesellschaft für die nicht 
rechtzeitige Benachrichtigung über 
Interessenkonflikte.

Weitere Neuerungen

Weitere wichtige Neuerungen im 
GmbH-Gesetz sind die Aufhebung 
der Beschränkungen für die maxi-
male Anzahl der Gesellschafter, 
was jetzt bei Bedarf eine Umwand-
lung von Aktiengesellschaften in 
eine GmbH ermöglicht, sowie die 
auf sechs Monate verkürzte Frist 
für die Einbringung von Einlagen 
bei der Gründung der Gesellschaft.  
Sie wurde auf sechs Monate redu-
ziert. Zudem darf ein Gesellschafter, 
dessen Geschäftsanteil am Stamm-
kapital weniger als 50% beträgt, 
jederzeit ohne die Zustimmung an-
derer Teilhaber ausscheiden. Ein 
Gesellschafter, dessen Geschäfts-
anteil am Stammkapital der Gesell-
schaft 50% oder mehr beträgt, 
kann seinerseits nur mit Zustim-
mung anderer Gesellschafter aus-
scheiden. Der Pflichtumfang der 
Informationen, die in der Satzung 
der Gesellschaft angegeben werden 
müssen, wurde deutlich reduziert 
und das Verfahren zur Übertragung 
der Geschäftsanteile auf den Erben 
oder Nachfolger des Gesellschafters 
wurde geändert.
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Die neuen Vorgaben ermöglichen es den Gesellschaftern, ihre eigenen 
Verfahren festzulegen.  Foto: Africa Studio/Shutterstock
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